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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2012-568
öffentlich

06.07.2012
Bürgermeister

Beschluss über den Entwurf und die Auslegung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5 "Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow" der 
Gemeinde Dorf Mecklenburg
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 15.08.2012 Bauausschuss Dorf Mecklenburg
Ö 04.09.2012 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
1. Die Entwürfe der 3. Änderung des Bebauungsplanes- Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und 
    Mischgebiet Karow“ für den Bereich der Mischbauflächen MI 1a, MI 1 und MI 2 unter 
    Einbeziehung der Grün- und Verkehrsflächen und der Begründung werden in den 
    vorliegenden Fassungen gebilligt.
2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
    auszulegen.
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen und über die 
    öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 17.04.2012 die 3. Änderung des B- Planes 
beschlossen. Planungsziel ist die Ausweisung des Baugebietes als Sonstiges Sondergebiet 
nach § 11 BauGB mit der Zweckbestimmung der Errichtung einer Photovoltaikanlage. 
Der Vorentwurf wurde vom 08.06. bis zum 09.07.2012 öffentlich zur Einsichtnahme 
ausgelegt. Die berührten Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt. Die Auswertung der 
Stellungnahmen wird als Anlage zum Beschluss genommen

Anlage/n:
Prüfung der Stellungnahmen zum Vorentwurf
B-Plan A3

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



3. Änderung des B-Plan Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Stellungnahme von:          Ergebnis der Prüfung: 

Seite 1 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Änderung des B-Plan Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Stellungnahme von:          Ergebnis der Prüfung: 

Seite 2 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
  

 

 
 
 
 
Keine Bedenken  
Der Hinweis zur örtlichen Versickerung wird in der Objektplanung beachtet.  
Um eine Konzentration und Erosionswirkung des Oberflächenabflusses zu  
kompensieren, werden bei nicht ausreichender Stützfunktion der Vegetationsdecke 
bedarfsweise zwischen den Modulgestellreihen Versickerungsmulden ausgebildet. 
 
Keine Bedenken 
Der Hinweis wurde geprüft. Im Plangebiet sind keine Altlasten wie Bauschutt oder 
Müllablagerungen erkennbar. Die Hinweise auf eventuelle Altlasten aus der Stellung-
nahme vom Mai 2011 beziehen sich ausschließlich auf den Geltungsbereich der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes.  
 
Keine Hinweise oder Anregungen 
 
 
Die Hinweise wurden voll umfänglich im Umweltbericht berücksichtigt. Die Eingriffs- 
ermittlung wurde auf Grundlage von GATZ 2011, die Bilanzierung unter Benennung 
konkreter Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. Wegen technisch bedingter 
Nichtverfügbarkeit der im Ursprungsplan festgesetzten Ausgleichsflächen (diese 
Werden von der PV-Anlage größtenteils überbaut) wird hierbei auf andere, im 
Umweltbericht erläuterte Flächen zurückgegriffen. 
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Keine Hinweise oder Bedenken 
 
Keine Einwände 
 
 
 
 
 
Die Gemeindevertretung hat im Vorfeld der Planung von PV-Anlagen geprüft, ob die 
verbleibenden Gewerbeflächen im Gemeindegebiet ausreichen, um den künftigen  
Bedarf zu decken. Im Ergebnis der Prüfung wurde festgestellt, dass in den Bereichen  
der Ortslagen Karow und Dorf Mecklenburg ausreichend gewerblich nutzbare 
Grundstücke in erschlossenen Baugebieten vorhanden sind, um den künftigen Bedarf  
zu decken.  
 
 
 
 
 
 
Mit der 2. und 3. Änderung wird der qualifizierte Ursprungsbebauungsplan, B-Plan  
Nr. 5 geändert. Die Auffassung, dass allein durch das Fehlen der Festsetzung von 
Straßenverkehrsflächen die Planung automatisch nicht qualifiziert ist und nur die 
Anforderungen eines einfachen Bebauungsplanes erfüllt, wird zur Kenntnis genommen. 
Wie festgestellt wurde, besteht kein Bedarf zu Festsetzung von Verkehrsflächen im 
Plangebiet. 
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Der Hinweis wird im Plan und in der Begründung wie folgt vermerkt: 
„Die Zulässigkeit der Bauvorhaben richtet sich nach § 30 Abs. 3 BauGB und sind daher 
nach § 62 Abs. 2 Nr. 1 LBauO M-V genehmigungspflichtig.“ 
 
 
Mit dem Beschluss zur Errichtung der PV-Freiflächenanlage im Geltungsbereich des B-
Planes Nr. 5 hat die Gemeinde das städtebauliche Entwicklungsziel einer Bebauung des 
Gebietes zw. der Ortslage Karow und der BAB A20 aufgegeben. Die ehemalige Hof- 
stelle Haus Nr. 15 an der B 106 liegt somit auch weiterhin außerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils Karow. Gegen eine Eingrenzung des Grundstückes 
durch PV-Anlage bestehen keine Bedenken. Das Grundstück selbst ist in seinen 
Randbereichen massiv begrünt und durch diverse bauliche Anlagen von der Umgebung 
abgeschirmt. 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt, die Begründung entsprechend ergänzt. 
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Keine Betroffenheit 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die rechtskräftige Ursprungsplanung weist  das gesamte Plangebiet als Baugebiet aus. 
Die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung stellt somit lediglich eine Zwischennutzung  
dar, für die planungsrechtlich kein Rechtsanspruch mehr besteht. 
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Keine Bedenken und Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheit - der Hinweis wird beachtet.  
 
 
Keine wasserwirtschaftlichen Bedenken. 
 
 
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
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Keine Bedenken 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die untere Naturschutzbehörde ist am 
Planverfahren beteiligt. 
 
Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt: 
Um eine eventuelle Gefährdungssituation für den Straßenverkehr auf der B 106 
auszuschließen, werden in einem Bereich von 50 m zur äußeren befestigten 
Fahrbahnkante ausschließlich blendfreie Module eingesetzt. Diese Module wurden 
speziell für Projekte, welche strikten Anforderungen zum Blendschutz unterliegen, 
entwickelt. (sh. Anlage 4 – Produktinformation) 
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Keine Bedenken 
 
Hinweise: 
Die Planung entspricht der Erfordernissen der Raumordnung zum bedarfsgerechten 
Ausbau der Energieversorgung durch die Nutzung erneuerbaren Energien.  
 
 
Der Hinweis zum Rückbau der Anlagen wird beachtet.  
 
Der Hinweis zum Rückbau der Anlagen wird beachtet. Die Gemeinde sichert den  
Rückbau durch Eintragung einer Rückbauverpflichtung im Baulastenverzeichnis bzw.  
als Grunddienstbarkeit.  
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Keine Einwände 
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Die Hinweise werden wie folgt beachtet: 
- Die Lage der Festpunkte wird in die Planung übernommen. 
- Die Hinweise zur Sicherung der Festpunkte werden in die Begründung übernommen  
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Keine Bedenken,  
da Modultische rückwärtig zur A20 stehen, somit ist keine Blendwirkung zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung zur Errichtung von PV-Modulen in einem Abstand von 25 m, gemessen zur 
befestigten Fahrbahnkante. 
 
Der Hinweis wird beachtet und wird in die Begründung aufgenommen. 
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Dem Straßenbauamt wird ein ausgefertigtes Exemplar des B-Planes übergeben. 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Überbaubare Grundstücksfläche zur Errichtung der 
PV-Anlage wird auf 20, gemessen von der äußersten befestigten Fahrbahnkante,  
zurück genommen. 
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Zustimmung 
In die Begründung wird ein Hinweis zur Lage und zum Schutz der vorhandenen 
Meliorationsanlage im Plangebiet aufgenommen.  
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Grundsätzliche Zustimmung 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur stillgelegten Wasserversorgungsleitung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Leitung ist für die Errichtung der PV-Anlage nicht störend. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Keine Bedenken 
 
 
Im Plangebiet befinden sich keine Leitungen der e.on edis. 
 
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
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Der Hinweis wird beachtet. Die Zustimmung ist durch den Vorhabenträger zu  
beantragen 
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Zustimmung 
 



3. Änderung des B-Plan Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Stellungnahme von:          Ergebnis der Prüfung: 

Seite 24 

13
 

G
em

ei
nd

e 
B

ob
itz

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Hinweise oder Bedenken 
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ALK-Karte digital
SCAN B-Plan Nr. 5
Kartenmaterial aus dem K-GIS

NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen 
Nutzung

max. Höhe baulicher AnlagenGRZ-Grundflächenzahl

Satzung über die 3. Änderung des
Bebauungsplan Nr. 5

"Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow"

SO
Photovoltaik-Anlage

GRZ 0,5

SO
Photovoltaik-Anlage

GRZ 0,5

H = 3,50 m

H = 3,50 m

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches in der Fassung der
Ursprungssatzung des B-Planes

Gebäude und bauliche Anlagen Bestand

Nummer des Flurstückesz.B.128/19

Flurstücksgrenzen

Gemarkungsgrenze

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zu Gunsten des Betreibers der PV-Anlage

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Änderung 
des Bebauungsplanes

GRZ

SO
Photovoltaik-Anlage

H

gesetzlich geschütze Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes M-V

Bemaßung in m mit Maßzahl, z.B. 3,0

I.

1.               

1.1.

1.2.

Entwurf                                                                                          Stand: 13.08.2012

TEXTLICHE HINWEISE
Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) 
Der zu erwartende Teileingriff in Höhe von 1,744 ha FÄQ wird mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert, die im Bebauungsplan
Nr. 17 "Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg" der Gemeinde Dorf Mecklenburg festgesetzt sind und einen entsprechend ausreichenden
Überschuss von 3,44 ha FÄQ generieren.

Altlastenproblematik
Eventuell anfallender Bauschutt und Bodenaushub ist entsprechend seiner Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen (nur auf zugelassenen Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.).
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für Belastungen des Untergrundes, wie
          - abartiger Geruch
          - anormale Färbung
          - Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten
          - Ausgasungen
          - Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle etc.)
angetroffen, hat der Grundstücksbesitzer als Abfallbesitzer diese Auffälligkeiten unverzüglich dem Fachdienst Umwelt des Landkreises NWM 
zu melden. Der Grundstücksbesitzer ist zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubes nach §§ 2 und 3 des Gesetzes 
über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz - AbfG) vom 27.08.1986 BGBl. I S. 1410, ber. S. 1501, zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I  S. 466) verpflichtet.

Bodendenkmale
Bauarbeiten im Bereich der gekennzeichneten Bodendenkmale bedürfen zwingend einer denkmalrechtlichen Genehmigung nach § 7 
DSchG M-V. Der Beginn der Erdarbeiten ist deshalb der unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig, und zwar mindestens zwei Wochen 
vorher schriftlich und verbindlich anzuzeigen. 
Wenn während der Erdarbeiten unvermutet Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die 
untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen 
von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich
sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Zulässigkeit von Bauvorhaben
Die Zulässigkeit der Bauvorhaben richtet sich nach § 30 Abs. 3 BauGB und sind daher nach § 62 Abs. 2 Nr. 1 LBauO M-V genehmigungs-
pflichtig.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Baugebiet
Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Photovoltaik - Anlage

Art der Nutzung im SO
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist die Errichtung und der Betrieb
einer Photovoltaik-Anlage zur Umwandlung von Solarenergie in Gleichstrom, der in das öffentliche
Netz eingespeist wird, zulässig.
Zulässige Nutzungen sind im Einzelnen: 
               - Photovoltaikmodule
               - Wechselrichterstationen
               - Transformatoren
               - Einzäunungen bis 2,20 m Höhe

Maß zur baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Höhe baulicher Anlagen § 18 (1) BauNVO
Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen gilt die vorhandene Gelände-
oberfläche. Auf- und Abträge des Geländes sind nicht zulässig.
Als oberer Bezugspunkt gilt die obere Begrenzungslinie der baulichen Anlagen.

Zulässige Grundfläche §19 Abs. 2 BauNVO
Bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächezahl sind die Grundflächen baulicher Anlagen
anzurechnen. 
Als anrechenbare Grundfläche der Module gilt die Fläche, die durch die Module überstellt wird.

Niederschlagswasserableitung
Das auf den Modulflächen anfallende Niederschlagswasser ist örtlich zu versickern.

Einsatz von blendfreien Modulen
Im Bereich von mindestens 50 m Breite, gemessen vom befestigten Fahrbahnrand der B 106,
sind nur blendfreie PV- Module einzusetzen.

NATURSCHUTZRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN

Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB; §1a Abs. 3 BauGB

Die Kompensation des voraussichtlichen Eingriffes erfolgt durch Umwandlung von Intensivacker
(Ausgangszustand) zu Extensiv-Grünland durch natürliche Sukzession innerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen. Die Maßnahmen zur Pflege und Bewirtschaftung der Extensiv-Grünlandflächen sind über
einen städtebaulichen Vertrag geregelt.

Die Umzäunung des Plangebietes ist für Kleinsäuger bis zu 20 cm über dem Boden durchlässig
zu gestalten.

Vorsorglicher Artenschutz
Sämtliche Bauarbeiten erfolgen zum Schutz der etwaig in der Fläche brütenden Feldlerche (das 
Vorkommen anderer artenschutzrechtlich bedeutsamer Arten ist im Baufeld auszuschließen) nach 
dem 01.06.; 
Bauarbeiten während der Brutzeit sind möglich, wenn die Fläche im Zeitraum 01.03.- 01.06. bis  
Baubeginn durch Grubbern, Eggen, oder Pflügen vegetationsfrei gehalten wird.

2.                

2.1.

2.2.

3.                

4.                

II.

5.                

6.                

5.1.

5.2.

SATZUNG DER GEMEINDE DORF MECKLENBURG

Gemeinde    
Gemarkung   
Flur
                 

Teil A - Planzeichnung, M 1 : 1000

Landkreis Nordwestmecklenburg
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Planbereich 1. Änderung

Zufahrt

Teil B - Textl. Festsetzungen

Satzung der 
Gemeinde Dorf Mecklenburg

über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5

"Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow"

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden, sind mit Schreiben vom .........................  über die öffentliche Auslegung informiert 
und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe  einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Planbereich 2. Änderung

Die Gemeindevertretung hat am ................... den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes mit 
Begründung gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und
Teil B - Textl. Festsetzungen sowie die Begründung, haben in der Zeit vom ............... bis zum 
....................... während der Dienststunden im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, 
- welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
- dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
  vorgebracht werden können,
- dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung 
  unberücksichtigt bleiben können und
- das ein Antrag nach §47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
  geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
  gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, 
am .......................... durch Veröffentlichung im Amtsblatt ortsüblich bekanntgemacht worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Der katastermäßige Bestand am ........................ wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ........... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet 
werden.

Wismar, den                                                                                                          Leiter des Katasteramtes

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am .................  geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

11.

12.

13.

10.

9.

Die 3. Änderung des Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - 
Textl. Festsetzungen wurden am ................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplan wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom .......................gebilligt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die Genehmigung dieser Satzung zur 3. Änderung des Bebauungsplan, bestehend aus 
Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textliche Festsetzungen wurde mit Verfügung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde  vom ................................ Az.: ..................................mit Nebenbestimmungen und
Hinweisen erteilt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und 
Teil B - Textl. Festsetzungen werden hiermit am ..............................ausgefertigt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.5 "Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow" 

B

Zufahrt

Dorf Mecklenburg
Karow / Steffin
1         /      1

Die Erteilung der Genehmigung der Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind am .........................durch Veröffentlichung im Amtsblatt ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter 
auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 
BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des Erscheinungstages der Veröffentlichung 
am ........................... rechtskräftig geworden. 

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Präambel:
Aufgrund 
- des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 23. 09. 2004 
  (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des „Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 
  bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011“ (BGBl. I S. 1509)
  sowie 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 
  23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- 
  und Wohnbaulandgesetztes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
  verordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 
  des „Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden
  vom 22.07.2011“ (BGBl. I S. 1509)
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ................................ und mit
Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg..........................
folgende Satzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
"Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow" für das Gebiet Gemarkung Karow, Flur 1, Flurstücke 125/6, 
126/7 (teilw.), 126/8 (teilw.), 127/4,128/19 (teilw.), 129/2, 131/1, 131,2 und der Gemarkung Steffin, Flur 1,
Flurstücke 119/2 und 120/2
bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Textl.Festsetzungen erlassen.

Verfahrensvermerke:

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ..17.04.2012............

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß §17 Landesplanungsgesetz (LPIG) 
mit Schreiben  vom ...11.06.2012....................... beteiligt worden.
  

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durchgeführt worden. Der 
Vorentwurf  hat in der Zeit vom ...08.06.2012....bis zum ....09.07.2012...... im Amt Dorf Mecklenburg-
Bad Kleinen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen.

Dorf Mecklenburg                                                                                                             Der Bürgermeister

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden, sind gemäß § 4 Abs.1 BauGB mit Schreiben vom ...11.06.2012......... zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister
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